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18. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 11. Oktober 2012  
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Amtlicher Teil: 
 
Bekanntmachung des Städtischen Abwasserbetriebes 
Tönisvorst 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 06. 
September  den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 
festgestellt und über die Verwendung des Jahresgewinnes 
wie folgt beschlossen: 
 

„Der Rat stellt den von der Betriebsleitung mit einer Bi-
lanzsumme von  36.669.743,14 € aufgestellten Jahresab-
schluss 2011 und den Lagebericht des Städtischen Abwas-
serbetriebes fest. Diesem Beschluss liegen die Ergebnisse 
der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
zugrunde“ 
 

„Der Jahresüberschuss des Städtischen Abwasserbetriebes 
Tönisvorst aus dem Wirtschaftsjahr 2011 in Höhe von 
342.629,94 € wird mit der Allgemeinen Rücklage verrech-
net.“ 
 

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat 
den folgenden abschließenden Vermerk erteilt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW  
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes Städtischer Abwasserbe-
trieb Tönisvorst. Zur Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung zum 31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft thp - treuhandpartner GmbH, Krefeld, 
bedient.  

Diese hat mit Datum vom 15.06.2012 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.  
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnis- 
und Finanzrechnung, Bilanz sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Städti-
schen Abwasserbetriebes Tönisvorst für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den Vorschriften der Gemeinde-
haushaltsverordnung NRW und den ergänzenden Rege-
lungen der Eigenbetriebsverordnung NRW liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Betriebes. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht abzugeben.  
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 
und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Betriebes sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt.  
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.  
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
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gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung  
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Betrie-
bes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“  
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft thp - treuhandpartner GmbH ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchge-
führt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:  
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Ein-
richtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 
erforderlich.  
 

Herne, den 25.09.2012  
GPA NRW  
Im Auftrag  
gez. 
Helga Giesen 
 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen im  
 

Verwaltungsgebäude Hospitalstr. 15, 47918 Tönisvorst, 
Zimmer 1, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
aus 
 
 
Tönisvorst, den 28.09.2012 
 
gez. Waßen 
Kaufm. Betriebsleiterin 
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Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174/167 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 320 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 21,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20 a 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hochstr. 28 
Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Ringstr. 1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Kindergarten Bruckner Str. 16 

Hiermit bestelle ich das Tönisvorster 
 Amtsblatt  

in einer Zahl von  ________ Exemplaren im Jahresabonnement 

ab sofort  /  ab dem __________________ 
 
 dauerhaft (bei jährl. Kündigung) 
 für die Dauer nur 1 Jahres 
  
zum Jahresbezugspreis von 21,-- €.    
 
Tönisvorst, den ___________________   ___________________________________ 
        (Unterschrift) 

Zustellanschrift : 

Name/Vorname : _________________________________________________ 

Straße  : _________________________________________________ 

Ort  : _________________________________________________ 

 

 

An den 
Bürgermeister 
Fachbereich A  
Abteilung Zentraler Service 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


